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BETREFF Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

HIER Bericht der Bundesregierung zum Stand der 
Nuklearverhandlungen 

BEZUG Ihre Anfrage vom 12.07.2015 
ANLAGE - 

GZ 505-511.E-IFG 157-2015  (bitte bei Antwort angeben) 
 

Berlin, 28.07.2015 
 
Sehr geehrter Herr Freiheit von Rotter, 
 

auf Ihre o.g. Anfrage auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz des 

Bundes (IFG) teilt das Auswärtige Amt folgendes mit:  

 

Die Unterrichtung zu TOP 2, auf die Sie Bezug nehmen, erfolgte im Rahmen der Sitzung 

des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages in mündlicher Form. Eine 

Aufzeichnung des Berichts im Sinne des § 2 Nr. 1 IFG ist im Auswärtigen Amt nicht 

vorhanden. 

 

Ein Anspruch auf Informationszugang nach § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG besteht daher nicht. 

 

Dieses Schreiben ergeht gebühren- und auslagenfrei. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Stefanie Steinbrück 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

Auswärtiges Amt, 11013 Berlin 

Herrn Marc Freiheit von Rotter 
Evening Study Institute 
1500, Broadwater Avenue 
Billings, MT 59101 
United States of America 
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